
VII. Auswärtiger Handel. 157
Der GeirerakHandet umfaßt:

in der Einfuhr 

die aus dem Ausland in das Zoll
gebiet oder vom 1. März 1906 ab 
in das Wirtschaftsgebiet einge
führten sowie die unmittelbar 
durchgeführten Waren.

bis 1. März 1906: 

die Einfuhr: 
in den freien Verkehr des 

Zollgebiets unmittelbar 
oder mit Begleitpa
pieren, auch von Zoll
ausschlüssen, Freihäfen, 
von Freibezirken, Nie
derlagen, Konten usw., 
ferner die Einfuhr zur 
Veredelung aus inlä n- 
dische Rechnung/

in der Ausfuhr 

die aus dem Zollgebiet oder vom 
1. März 1906 ab aus dem Wirt
schaftsgebiete nach dem Ausland 
ausgeführten sowie die unmittel
bar durchgeführten Waren.

Der Speziaküandek umfaßt:

Der HesamLeigenhartdel
umfaßt:

die nebenstehend bei Ein- und 
Ausfuhr aufgeführten Waren 
mit Ausnahme der unmittelbaren 
Durchfuhr.

seit 1. März 1906:

die Ausfuhr: 
aus dem freien Verkehre 

nach dem Ausland ein- 
schließlich der unter 

Steuerüberwachung 
ausgehenden, einer Ver
brauchs - oder Stem
pelabgabe unterliegen
den inländischen Waren 
(Bier, Branntwein,
Salz, Schaumwein,
Spielkarten, Tabak, 
Zucker, ferner seit 1. Ok
tober 1909 Essigsäure, 
Leuchtmittel, Zünd- 
waren),

nach der Veredelung auf 
inländische Rech- 
nung, ferner die Aus
fuhr der im Freihafen 
Hamburg hergestellten 
Waren.

die Ausfuhr: 
aus dem freien Verkehre 

des Zollgebiets ein
schließlich der unter 

Steuerüberwachung 
ausgehenden, einer Ver
brauchs- oder Stempel
abgabe unterliegenden 
inländischen Waren 
(Bier, Branntwein, 
Salz, Schaumwein, 
Spielkarten, Tabak, 
Zucker), ferner die Aus
fuhr nach der Verede
lung auf inländische 
Rechnung/

die Einfuhr: 
in den freien Verkehr aus 

dem Auslande, von Zoll
ausschlüssen, von Frei- 
bczirken, Niederlagen, 
Konten usw., 

zur Veredelung (einschließ
lich der Be- oder Ver
arbeitung im Freihafen 
Hamburg) aus inlän
dische Rechnung, fer
ner die Einfuhr in 
die Z o llaussch lüsse 
zumVerbrauche, dieVer- 
bringung von Schiffs
bedarf an ausländi
schen Waren auf aus
gehende deutsche Schiffe/

Die von deutschen Fischern und Mannschaften deutscher Schiffe gefangenen und zubereiteten an sich 
zollpflichtigen Fische und Seetiere sowie die daraus hergestellten Erzeugnisse, namentlich Salzheringe, Tran, 
Walfett, werden vom I.März 1906 ab im Spezialhandel nicht mehr nachgewiesen, während dies vor diesem 
Zeitpunkte der Fall war. Frische Fische deutschen Fanges wurden auch früher handelsstatistisch nicht erfaßt. 

Die Ergebnisse der deutschen Seefischerei werden seit 1. März 1906 besonders veröffentlicht.

1. Generalhandel.
Vgl. Statistisches Handbuch für das Deutsche Reich, Teil II, Seite 8.


